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Eine gut bewachte Industrie wird zerstort.

Die griechische Textilstadt Naoussa in Mazedonien
wurde im Januar 1949 von einer Gruppe Industrie-
saboteure verheert. Innert drei Tagen vernichteten sie
die gesamte Textilindustrie der Stadt, die ungefihr
4000 Arbeiter beschiftigte und gut bewacht war.
1 800 gut ausgebildete Guerillakimpfer uberfielen die
Stadt, die eine Besatzung von nur 600 Mann hatte.
Die Guerillakimpfer wurden von Sabotagegruppen
unterstiitzt, die sich heimlich in die Stadt begeben hat-
ten und im selben Augenblick, als der Angriff von
aussen begann, mehrere Hiuser in der Stadt in Brand
steckten oder in die Luft sprengten. Sobald die Kom-
munisten die Stadt eingenommen hatten, erhielten die
Sabotagepatrouillen Befehl, zuerst das Elektrizitits-
werk und hierauf alle Fabriken zu zerstéren. Man
machte auch die Leiter und hoheren Angestellten der
Fabriken ausfindig und richtete sie hin, zusammen mit
anderen wichtigeren Personlichkeiten. Den Biirger-
meister setzte man in Haft und versprach ihm, ihn
gegen ein Losegeld von 200 Goldpfund auf freien
Fuss zu setzen. Die Summe wurde zusammengebracht,
worauf der Biirgermeister auf dem Truman Square —
erschossen wurde. Nach einer systematischen Pliinde-
rung zogen sich die Banditen zuriick und fihrten
628 Kinder mit sich, um sie nach den Lagern in den
nordlichen Nachbarstaaten weiterzubeférdern.

In Naoussa wurden zerstort: das Elektrizititswerk,
vier Textil-Fabriken, drei Seilereien, die Taxistation,
die Biiros der Versicherungsgesellschaft, die Arbeits-
losenkasse, das Stadthaus, das Postamt, die Telefon-
und Telegrafen-Zentrale, der Polizeiposten, das Kran-
kenhaus, ausserdem etwa zehn Privatwohnungen von
Industrieleitern sowie iiber hundert andere Hiuser —
und dies alles in nur drei Tagen.

Eine Miihle geht in Flammen auf

Eine grosse moderne Miihle in Kavalla brannte im
Februar 1948 nieder, und der Schaden wurde auf drei
Billionen Drachmen geschitzt. Die polizeiliche Unter-

suchung ergab, dass Brandstiftung vorlag. Zwolf Ar-
beiter wurden gefangen genommen; zwei wurden der
Teilnahme an der Brandstiftung uberfiithrt und gestan.-
den. Beide waren beim Ausbruch des Brandes zugegen,
machten jedoch nicht den geringsten Versuch, den
Brand zu bekimpfen. Die Loschgerite waren verbor-
gen, und die Wasserschliuche zum Reservoir auf dem
Dach waren auf jedem Stockwerk entzweigeschnitten.
Die beiden Arbeiter waren Kommunisten und hatten
von aussen Befehl erhalten, die Miihle in Brand zu
stecken.

Gegenmassnahmen

Eine gut organisierte, speziell ausgebildete Polizei
scheint das beste Kampfmittel gegen die Sabotage-
verbinde zu scin. Die Polizei muss auch in der Lage
sein, ziemlich viel fir Auskiinfte zu bezahlen, die zur
Entdeckung der Banden fithren konnen. Der Polizei-
chef von Naoussa ist der Ansicht, eine zuverlissige
Organisation unter den Angestellten einer Fabrik sei
das beste Gegenmittel. «Nach unsern Erfahrungen,
sagt er, ist es fiir die Kommunisten und ihre An-
hinger unter dem Personal sehr schwer, Schaden anzu-
richten, wenn die Mehrheit der Arbeiter das Vertrauen
der Fabrikleitung besitzt. Aeltere Arbeiter und Pensio-
nierte eignen sich gut als Wichter.

Die Sicherheitspolizei in Athen sieht die beste Art
der Bekimpfung darin, dass der Kommunismus stu-
diert, und durch ein Netz von Informatoren inner-
halb der Partei kontrolliert wird. Jene, von denen man
weiss, dass sie fiir den Kommunismus arbeiten, sowie
diejenigen, mit denen sie umgehen, miissen beobachtet
werden. Eine dritte Massnahme besteht darin, durch
Bewachung und Erkundung der Sabotage vorzubeugen;
eine vierte endlich, dass man die Saboteure hart be-
straft, um andere abzuschrecken. Man kann auch fest-
genommene Saboteure heimlich wieder freilassen und
in ein Doppelspiel gegen ihre Genossen einsetzen; sie
werden jedoch im allgemeinen bald durchschaut und
umgebracht. H. A

Sanititsdienst

Der Luftschutz-Sanitatsdienst

Erfahrungen eines deutschen Luftschutz-Fachmannes

auf dem Gebiete des Luftschutzes und deren Auswer-

tung in bezug auf kiinftig zu treffende Luftschutz-
massnahmen.

Wihrend sich im Hinblick auf die neuesten Waffen-
wirkungen verschiedene Sachgebiete des kiinftigen Luft-
schutzes in fithrungstechnisch-organisatorischer Hinsicht
zu einem gewissen Teil an die Vorautsetzungen anleh-
nen konnen, die man vor und wihrend des letzten Krie-
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ges fir die Luftschutzmoglichkeiten geschaffen hatte,
wird in bezug auf den Luftschutz-Sanititsdienst e/ne
grundlegende Aenderung notwendig werden.

Ich gehore zu den Menschen, die heute noch keine:-
talls die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Anwen-
dung von Atomwaffen im Falle kriegerischer Ereignisse
vermieden werden wird. Trotzdem sehe ich es als meine
Pflicht an, dafiir zu plidieren, dass die Luftschutzmass-
nahmen eines Landes grundsitzlich auf die Wirkungen



der jeweils neuesten Kampfniittel abgesielll werden soll-
ten, deren Anwendung tberhaupt in Frage kommt. Nur
wenn man so handelt, schiitzt man sich vor eventuellen
Ucberraschungen.

In meinen folgenden Ausfihrungen gehe ich von der
Voraussetzung aus, dass die fuhrungstechnisch-organisa-
torischen, sowic auch die technischen Belange des Luft-
schutzes auf den tibrigen Sachgebieten gewahrt worden
sind und somit erreicht wurde, dass auch im Kern eines
Angriffsgebictes das Leben nicht erloschen ist.

In einem Schadensgebiet werden von den verschiede-
nen Luftschutzdiensten unter den gegebenen Voraus-
setzungen dic Bergungs- und Léscharbeiten durchge-
tihrt werden, also Hauptarbeiten. Der Luftschutz-Sani-
titsdienst wird jedoch seine Hanpiarbeil aunsserball des
Grofschadengebieles verrichten mussen. Die ganze Orga-
nisation des Luftschutzsanititsdienstes ist demnach
kiinftig darauf abzustellen, die Verletzten aus dem
Schadensgebiet schnellméglichst herauszubringen und
sich dort allein auf erste Hilfsmassnahmen zu be-
schrinken.

Wichtig ist deshalb die Awusbildung der Bevilkerung
zur Mdéglichkeit ersier Hilfeleistung und der Hinweis
darauf, dass sich jeder Einzelne fiir die Rettung des Le-
bens des Anderen verantwortlich fiihit. Diese Ausbildung
sollte also einen wesentlich grosseren Umfang annehmen,
als dies der Fall war. Da kiinftig weit mehr als bisher
mit Verbrennungsschiden zu rechnen ist, sollte die Aus-
bildung der ersten Hilfeleistung besonders darauf ab-
gestellt werden.

Jede LS-Hausgemeinschaft und unbedingt jeder
Schutzraum muss nach meiner Ansicht mit einem kleinen
Trupp ansgebildeten Sanititspersonals besetzt sein. Der
LS-Sanititstruppenfihrer — und wenn es im Rahmen
ciner LS-Hausgemeinschaft nur einen ausgebildeten Hel-
fer geben sollte — ist zweckmissigerweise auch als ver-
antwortlicher Bunker- oder Luftschutz-Hauswart einzu-
setzen. Hierdurch wird er in die Lage versetzt, im
Rahmen seines Einflusses auf die Belegschaft dafiir zu
sorgen, dass der Abtransport Kranker und Verwundeter
weitmOglichst durch eigene Krifte erfolgt. Er kann seine
Autoritit geltend machen und hierfir die Gesunden be-
stimmen. Ohne cine gewisse Befehlsfihrung — auch
im kleinsten Rahmen geht das nicht, weil die psycho-
logische Wirkung eines Angriffs nicht unterschitzt
werden darf.

Diese organisierte Selbsihilfe ist aber von besonde-
rer Bedeutung, weil das regulire LS-Sanitits-Transport-
wesen, auch wenn es noch so sinnvoll aufgebaut ist, nie-
mals allein ausreichen wirde, denn der Personalbedarf
kann nicht tiberspannt werden und die Eigenart kiinf-
tiger Grofischadensgebiete bedingt eine verhiltnismissig
lange Anlaufzeit, die jedoch iiberbriickt werden muss.

In den Stidten verteilt, sind — vielleicht je LS-Bezirk
— eine Anzahl LS-Sanililsschuizrinme cinzurichten und
diese mit hochstens je cinem Arzt nebst Personal zu be-
sctzen. Diese LS-Sanititsschutzriume sollten nur als
Durchgangsstationen fiir Schwerverwundete bean:prucht
werden. Der sonstige Abtransport von Verwundeten
aus dem Schadensgebiet darf keinesfalls an diesen Sani-
titsstationen bremsen, sondern muss fliissig weitergehen.

Keinesfalls dirten wir uns kiinftig darauf verlassen,
dass Fahrzeuge im Schadensgebiet selbst zum Einsatz
kommen, es sei denn Raupenfahrzeuge, die jedoch im LS-
Sanititsdienst nicht verwendbar sind. Also sind organi-
satorisch in den verschiedenen Bezirken Krankentrdger-
stationen einzurichten, die den Laienhelfern den Weiter-
transport zu den Fahrzeugsammelstellen erméglichen,
bei denen zwecks Sichtung der Verletzten und weitere
Hilfeleistung Zwischen-Verbandsplitze unter TFihrung
je einer voll ausgebildeten Krankenschwester (Pfleger)
oder eincs Arztes bestehen.

LS-Sanitits-Hilfspersonal wird durch Massenausbil-
dungen bald in gentigender Anzahl vorhanden sein. An
voll ausgebildetem Sanititspersonal wird immer ein ge-
wisser Mangel herrschen. Dieses Personal sollte also sehr
sinnvoll verteilt werden und oftmals wird der Arzt von
solchem Personal vertreten werden missen. Ein ausge-
sprochener Mangel ist aber im Ernstfalle bestimmt an
Aerzten bemerkbar, da sich ausser dem Luftschutz auch
cine Reihe anderer Bedarfstriger Aerzte sichern miissen.
Daher mége man mit den, dem Luftschutz zur Ver-
tigung stchenden Aerzten im Rahmen der Organisation
des LS-Sanititsdienstes sehr sparsam umgehen und nur
dort Aerzte einsetzen, wo man nach menschlichen Voraus-
setzungen fir sie auch eine tatsichliche volle Arbeits-
moglichkeit sieht, wo man sie nicht durch ausgebildetes
Hilfspersonal ersetzen kann. Das ist in der Regel allein
in den Lazaretten, Krankenhdusern und auf den Haupt-
verbandsplitzen der Fall.

Im Hinblick auf eventuelle Luftangriffe und das Aus-
mass kinftiger Schadensbereiche erscheinen Lazarctte,
Krankenanstalten und #hnliche Institutionen innerhalb
des Weichbildes einer Stadt oder in unmittelbarer Nihe
von Industriewerken unbrauchbar, weil sie sofort ausge-
schaltet werden, wenn ein wirksamer Angriff erfolgt.
Wihrend also bei den tibrigen LS-Diensten die Bewegung
zum Haupteinsatz von aussen her in Richtung des Scha-
densgebietes verlaufen wird, ist dies beim LS-Sanitits-
dienst gerade in entgegengesetzter Richtung der Fall.
Diese Bewegung begunstigt bis zu einem gewissen Grade
die Losung des Kranken-Transportproblems. Hier wird
es Aufgabe der ortlichen Luftschutzleitung sein, im Ein-
vernehmen und in engster Zusammenarbeit mit der LS-
Sanititsfihrung bereits friedensmissig in den entspre-
chenden Luftschutzplinen, unter Ausniitzung aller nur
denkbaren Moglichkeiten, verkebrstechnische Regelungen
festzulegen. Man sollte also daran denken, fiir den Ab-
transport Kranker und Verwundeter sowie iberhaupt
als Fluchtwege fir die Bevolkerung aus dem Stadtkern
heraus, bestimmte Strassenziige friedensmissig bekannt
zu geben — spitestens aber nach Aufruf des Luftschutzes
— damit von vornherein ein Aufeinanderprallen von
Massenbewegungen verschiedenster Richtungen so weit
als moglich ausgeschaltet wird.

Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass die Praxis
diesen Erwigungen nicht manchen Streich spielen wird,
und ich rechne mit einer Vielzahl von Pannen, die sich
aus einer ganzen Reihe von Faktoren ergeben, besonders,
weil man ja keine Anhaltspunkte dafiir hat, wo einmal
das Hauptschadensgebiet sein konnte. Eine gewisse Hilfe
werden aber derartige Erwidgungen doch bedeuten, wenn
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z. B. die Burgschaft einer Stadt griindlich dahingehend
unterrichtet ist, dass in jedem Falle eines Angriffs be-
stimmte Einfallstrassen von eintreffenden LS-Diensten
bentitzt und somit fiir den Ausfall blockiert sein wiirden,
wihrend bestimmte Ausfallstrassen frei bleiben wiirden
und dort cine Behinderung in der Bewegung nach aussen
weitgehend vermieden sein wiirde.

Wenn dartiber hinaus die Bevolkerung einer Stadt
noch dariiber unterrichtet wird, dass allein die bestimniten
Ausfallstrassen zu bestimmten Versorgung stellen usw.
fithren, dann ergibt sich auch in gewisser Panikstimmung
von selbst eine giwsse Verkehrsregelung. Es wire sogar
sehr zu Uberlegen, ob man nicht solche Ausfallstrassen
bereits friedensmissig kennzeichnet, damit diese der Be-
volkerung ganz gefithlsmissig fest eingeprigt werden.
Solche Erwigungen scheinen mir von besonderer Bedeu-
tung, weil in vielen Fillen wihrend des letzten Krieges
unndtige Verluste dadurch eintraten, dass Verkehrsstops
eintraten, die — fithrungstechnisch geschen — hitten
vermieden werden konnen. Man moge auch bedenken,
dass sich das Bild einer Stadt nach einem Angriff oft
derart verindert, dass sich nur wenige Anhaltspunkte
zur Orientierung finden.

Spitestens bei Aufruf des Luftschutzes sollten, weit-
moglichst von ciner Stadt abgesetzt, Lazarette und Haupt-
verbandplitze eingerichtet werden, wenigstens aber an
. bestimmten Stellen Material usw. hierfir gelagert werden.
Raumlichkeiten hierfiir sind demnach rechtzeitig zu er-
kunden und in den LS-Plinen festzulegen.

Es soll dem Fachmann tberlassen bleiben, in Ver-
bindung mit den Forschungsstellen des medizinisch-bio-
logischen Atomschutzes, tiber die rein medizinische Auns-
riistung des LS-Sanititsdienstes Erwigungen anzustellen.
In keiner LS-Hausgemeinschaft und in keinem Luft-
schutzraum darf die Luftschutzapotheke fehlen, insbeson-
dere Brandbinden und anderes Verbandmaterial. Hier-
tiber wird die Luftschutzfithrung bestimmte Anweisungen
geben. Mir sei jedoch der Hinweis auf die Ausriistung
mit Krankentragen gestattet, die niemals ausreichend ge-
wesen ist und kiinftig eine noch grossere Bedeutung
haben wird. Leichte Verwundungen fithrten oftmals zum
Tode, weil dem Korper die Ruhe nicht rechtzeitig
gegeben werden konnte. Die vollige Ruhe des Korpers
ist aber gerade im Hinblick auf Verwundungen, die
durch neueste Kampfmittel eintreten kdnnten, die Vor-
aussetzung fiir eine Heilung des Geschidigten. Viel-
fach wird die Ruhe des Korpers ausschlaggebend fiir
den Erfolg der weiteren Behandlung sein.

Eine Luftschutz-Sanitits- und Rettungsiraghahre be-
sonderer Art ist kiirzlich konstruiert und beim deutschen
Patentamt unter Nr. G 4965 IXa/30e angemeldet wor-
den. (Lizenzvergabe durch G. v. Alvensleben, Wies-
baden-Biebrich, Rheingaustrasse 4). Dieses Spezialgerit
wird zurzeit einer genauen Prifung unterzogen; es
dirfte, wenn diese Priiffung ein gutes Ergebnis erzielt,
das Universalgerit fiir den LS-Sanititsdienst werden.

Ein gewisses Problem fiir den LS-Sanititsdienst wird
die Frage nach Sanititsfabrzengen sein. Selbstverstind-
lich sollte man die planmissigen Sanititseinheiten mit
Spezialfahrzeugen ausriisten. Dariiber hinaus glaube
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ich aber nicht dafir plidieren zu konnen, einer Staats-
kasse weitere Kosten fir die Anschaffung einer besonderen
Anzahl von Reservefahrzeugen dieser Art aufbiirden zu
diirfen. Diese Gelder verwende man besser zur
Beschaffung von Verbandsmaterial und Medikamen-
ten, fiir Ausbildungszwecke des Sanititsdienstes usw.
In Deutschland standen dem Luftschutz-Sanitdtsdienst
in unendlich vielen Fillen nur sehr wenige Sanitits-
fahrzeuge, dagegen alle moglichen und unmdglichen
Typen von Erginzungsfahrzeugen zur Verfiigung. Sinn-
volle Bchelfsmassnahmen, Einbau billigster Aufhinge-
vorrichtungen fur Krankentragen usw. erlaubten es,
colche Behelfsfahrzeuge vom Mobelwagen bis zum
kleinen ¥ t Bickereifahrzeug zu durchaus brauchbaren
Sanititsfahrzeugen — jeweils im Bedarfsfalle — um-
zugestalten. Der Abtransport der Verwundeten in
solchen Behelfsfahrzeugen hat meinen Beobachtungen
nach keine Nachteile gezeigt. Eine Preisausschreibung
wiirde sicher der Luftschutzfithrung eine ganze Reihe
brauchbarer Vorschlige bringen, um unter Verwendung
genormter Tragbahren alle mdglichen Fahrzeugtypen
schnellstens als Sanititsfahrzeuge einzurichten.

In das Aufgabengebiet des Luftschutz-Sanititsdienstes
wird kinftig der Strablungs-Erkennungsdienst, der Ent-
seuchungs- bzw. Entgiftungsdienst und auch ein Teil des
Versorgungsdienstes fallen. Zur Ausbildung firr den
kiinftigen LS-Sanititsdienst wird demnach der Umgang
mit Strahlungs-Erkennungsgeriten gehoren. Die Luft-
schutzfithrung vom Ort bis zur Hausgemeinschaft wird
also von den Beauftragten des LS-Sanititsdienstes
Orientierungen uber eine eventuelle Strahlungsver-
scuchung entgegennehmen miiszen, ehe Einsatzentschei-
dungen usw. getroffen werden konnen.

In unmittelbarer Nihe aller planmissig vorberei-
teten Sammelstellen, Verbandsplitze usw. sollte man
spitestens bei Aufruf des Luftschutzes Entseuchungs-
bzw. Entgiftungsstellen einrichten. Hierbei ist auf
schirfste Abgrenzung der verschiedenen Gruppen
«strahlungsunreiner» und «strahlungsreiner» Personen
zu achten. Es ist an die Wasserversorgung und den
Ablauf des beniitzten Wassers — mdglichst in Sicker-
schichte — zu denken. Rechtzeitiges Ausheben von
tiefen Gruben zur Vernichtung verseuchter Bekleidung
usw. ist notwendig. Verbrennen niitzt nicht!

Die Ueberwachung und die Beurteilung von
Lebensmitteln und Trinkwasser ist im Rahmen des Ver-
sorgungsdienstes nach meiner Ansicht von besonders
ausgebildeten ~ Angehorigen des  Luftschutz-Sanitits-
dienstes vorzunehmen. Eine gewisse Schwierigkeit wird
die Kennzeichnung eines strahlungsverseuchten Gebietes
oder verseuchter Gegenstinde sein, die nicht schnell
genug vernichtet werden kénren. Hier schlage ich ganz
allgemein das bekannte Giftzeichen — den gelben
Totenkopf — vor. Es sollte eine internationale Losung
fiir diese Frage gefunden werden.

Zur Ausriistung des Sanitdtsdienstes wiirde ent-
sprechendes Material gehdren. Zum Abstecken ver-
seuchter Gebiete halte ich Stoffihnchen nicht fiir zweck-
missig, weil sie nicht haltbar genug sind. Metall- oder
Holztafeln bestimmter Normgrosse erscheinen mir vor-



teilhaft. Zur Beschriftung verwende man Leuchtiarbe.
Diese hat nach meiner Ansicht hier einen guten Ver-
wendungszweck.

In meinen Aufsitzen in der westdeut:chen Presse
habe ich grundsitzlich den Standpunkt vertreten, dass
auf dem Gebiete des Luftschutzes heute ecine gewisse
internationale Zusammenarbeit notwendig ist. Hierbei
bin ich stets von dem Grundgedanken ausgegangen,

dass Luftschutzmassnahmen auf der gleichen Ebene zu
behandeln sind, wie z. B. die Sicherung der Menschen-
rechte ganz allgemein. Es gehort zu dem fundamen-
talsten Recht jedes Menschen, dass sein Leben — weil
es unersetzlich ist und ihm allein von Gott gegeben
wurde — von den anderen Menschen und letzthin von
seiner Staatsfihrung hoher eingeschitzt werden muss,
als irgend eine andere Sache, die Menschenhand schuf.

Bundesversammlung

Luftschutzfragen vor dem eidgendssischen Parlament

Aus der ausgedehnten Diskussion tiber die neue
Truppenordnung im Nationalrat oder aus derjenigen
iiber die Finanzierung der Aufriistung auch nur aus-
zugsweise alle Reden wiederzugeben, verbieten Zweck
und Raum unserer Zeitschrift. Hingegen mogen die
Ausfithrungen, welche den Luftschutz betreffen, kurz
zusammengefasst sein.

Im Gegensatz zum Stinderat, wo der Artikel 1 des
«Beschlusses der Bundesversammlung» mit der Er-
wihnung der Truppengattungen und Dienstzweigen
nichts zu reden gab, war im Nationalrat, der sich in
der Mirzsession mit diesem Geschift zu befassen
hatte, mit einem Angriff auf die Unterstellung der
Luftschutztruppe als Waffengattung bestimmt zu
rechnen. Die beiden Referenten der nationalritlichen
Militirkommission, die Freisinnigen Dr. Schwendener
aus Buchs (St. Gallen) und Pidoux (Waadt), betonten,
dass die Kommission schr ecingehend diese Frage ge-
prift habe, bevor sie mehrheitlich zu deren Bejahung
kam. Der Winterthurer Industrielle Dr. Buhler (freis.)
jedoch kam zum gegenteiligen Schluss. Es sei grotesk,
ausgebildete Flab-Soldaten zum Luftschutz umteilen
zu wollen, und man koénne sich tiberhaupt fragen, ob
der Zeitpunkt zu einer Umorganisation heute gegeben
sei. Ohne zu bedenken, dass ja auch unter der neuen
Ordnung noch die Bestinde der bisherigen Luftschutz-
organisation herangezogen werden, behauptete er, es
wiirde die Armee um 26000 Mann im Auszugsalter
geschwiicht, obgleich sich der Luftschutz in der bis-
herigen Form ja gut bewihrt habe. Im weitern Ver-
lauf seiner Ausfithrungen liess sich Dr. Bithler zu
cinem scharfen Angriff auf den heutigen Chef der
A + L hinreissen, von dem man keine richtige Or-
ganisation des Luftschutzes erwarten konne. Nach der
Berichterstattung der «N.Z.» hitte er in unflitiger
Art iiberhaupt alle aufs Korn genommen, die leitend
im Luftschutz titig sind: «Der Luftschutz ist belastet
durch seine unfihigen Fiithrer einschliesslich Oberst-
brigadier Miinch». Dr. med. Bircher, frither einmal
Divisionir, bedient sich des gleichen Arguments der
Bestandskrise fiir die Armee, um seinerseits die Schaf-
fung einer Waffengattung Luftschutz zu bekimpfen.
Der Luftschutz wiirde ja ohnehin bei Bombardierungen

zu spit kommen. Besser sei es, die Genietruppen aus-
zubauen, denen man ja auch Schutzmassnahmen iber-
tragen konne.

Tenchio (k.k.), aus dem bindnerischen Misox,
vertritt hingegen den Standpunkt, dass neben dem
Grenzschutz auch der Luftschutz zu verstirken sei.
Ganz deutlich betonen die Notwendigkeit eines mili-
tirisch organisierten Luftschutzes drei Vertreter
grosser Stidte, nimlich die beiden Ziircher Dr. Jaeckle
(Landesring) und Arbeitersekretir Schiitz (soz.), wo-
bei letzterer zu verstehen gibt, dass die Sozialdemo-
kratie dem Ausbau des Luftschutzes grésste Bedeutung
zumesse, und der Genfer Liberalkonservative De Se-
narclens. In Ls. Major Janner (k. k., Tessin), fand die
Neuordnung natiirlich auch einen entschiedenen Befiir-
worter. Man solle sich keinen Illusionen hingeben.
Mit einem gut organisierten Luftschutz lassen sich
aber die Verluste unter der Zivilbevolkerung stark
vermindern. Die Behauptungen uber die Schwichung
der Feldarmee durch die Luftschutztruppe hilt er fir
stark tbertrieben. Schliesslich weist er die Angriffe
auf Oberstbrigadier Miinch sehr entschieden und als
unberechtigt zuriick. Bundesrat Kobelt weiss ihm fiir
diese Verteidigung Dank und betont, dass die Flab
unter den heutigen Verhiltnissen zum Schutz grosser
Stidte nicht mehr geeignet ist, weder in der Schweiz,
noch im Ausland. Im ibrigen ist der grosste Teil der
Luftschutztruppen ortlich gebunden und daher rasch
einsatzbereit. Der fiir sie vorgesehene Bestand bedeutet
indessen ein Minimum. Nach ihm weist auch Kom-
missionsprasident Dr. Schwendener die Kritik am
Chef der A + L als tatsachenwidrig und unfair zuriick.

In der Detailberatung verdichtet sich die Kritik
an der Schaffung der Waffengattung Luftschutz zu
positiven (oder sagen wir lieber negativen) Antrigen.
Der Bauernparteiler Renold aus Aarau reichte ein
Postulat ein, welches den Bundesrat einlddt zu priifen,
ob der Bestand der Luftschutztruppe nicht unter
26000 Angehorige reduziert werden kénne. Noch
weiter geht der Glarner Dr. rer. pol. Schuler, der in
aller Form die Streichung der Luftschutztruppe aus
dem Artikel 1 beantragt. Der Luftschutz sei eine Sache
der Kantone und Gemeinden und miisse zivilen

35



	Der Luftschutz-Sanitätsdienst

